
Umfang der Heilbehandlung durch den M-Arzt 

Für die M-ärztliche Tätigkeit  gelten  grundsätzlich  der Vertrag Ärzte/Unfallversicherung und 
die UV-GOÄ in der  jeweils gültigen Fassung.  

Voraussetzung für die Einleitung und Durchführung des  UV- Heilverfahrens zu Lasten der 
VBG ist jedoch, dass es sich um einen gesetzlich unfallversicherten Sportler des  Vereins 
handelt, für den der M-Arzt als solcher tätig ist. .  

Die ärztlichen Leistungen  werden nach den Sätzen der allgemeinen Heilbehandlung vergütet. 
Bei folgenden Verletzungen ist der M-Arzt zur Einleitung besonderer Heilbehandlung  berech-
tigt:  

1. Offene, scharfrandige bis in die Muskulatur hineinreichende Weichteilverletzungen oh-
ne Nerven- und Sehnenbeteiligung.

2. Lokalisierte, oberflächennahe, einschmelzende Entzündungen nach Unfallverletzun-
gen, ohne Gelenkbeteiligung.

3. Muskelrisse, die keine operative Behandlung erfordern.

4. Schwere Prellungen, Quetschungen, Stauchungen und Zerrungen von Gelenken mit
intraartikulärer oder stark periartikulärer Blutung mit Ausnahme von Schulter- und
Kniegelenk.

5. Posttraumatische Knochenmarködemsyndrome ohne dissezierende Osteochondrose.

6. Knochenbrüche, ohne artikuläre oder periartikuläre Frakturen, offene Frakturen, kindli-
che Frakturen oder Frakturen mit Indikation zur internen Osteosynthese.

7. Verrenkungen mit Ausnahme von Verrenkungen des Schulter- und Kniegelenkes.

Darüber hinaus gehende Verletzungen sowie Verletzungen nach dem Verletzungsartenver-
zeichnis bedürfen zwingend der Vorstellung beim Durchgangsarzt bzw. in einer VAV-/SAV-
Einrichtung  

Im Rahmen seiner Berechtigung darf der M-Arzt  Arznei- und Verbandmittel,  Hilfsmittel sowie 
Physiotherapie/Krankengymnastik und Erweiterte Ambulante Physiotherapie (EAP) verordnen. 
Hierfür gelten die Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), insbe-
sondere die Handlungsanleitung zur Verordnung, Durchführung und Qualitätssicherung der 
Leistungen.  



 

 

 
Ambulante Operationen 
 
 
Es gelten die „Grundsätze Ambulantes Operieren in der gesetzlichen Unfallversicherung 
(GUV)“ in Ihrer jeweils gültigen Fassung, wobei der M-Arzt in seinen Befugnissen dem H-
Arzt bzw. dem Durchgangsarzt ohne Schwerpunktbezeichnung „Unfallchirurgie“ bzw. Zu-
satzbezeichnung „Spezielle Unfallchirurgie“ gleichgestellt ist. 
 
Demnach dürfen M-Ärzte solche ambulanten Operationen durchführen und abrechnen, die in 
den Gebühren-Nrn. 442 bis 445 mit einem „*“ gekennzeichnet sind, andere Leistungen nur 
mit vorheriger Genehmigung durch die VBG.  
 
Liste der zuschlagsberechtigten ambulanten Operationen, die M-Ärzte durchführen und ab-
rechnen können: 
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